Schriftliche Urabstimmung SGSPP am 02.05.2020

Antrag auf Statutenänderung

Die Mitglieder mögen schriftlich, gemäss Art. 28 der Statuten, folgende Änderungen der Statuten beschliessen:


1.	Institutionelle Mitgliedschaft
„7. Als Mitglieder der SGSPP können natürliche und juristische Personen aufgenommen werden.“


2.	Mitgliederaufnahme
„9. (...) Natürliche Personen und institutionelle Mitglieder können durch den Vorstand direkt aufgenommen werden.“
Die Aufnahme erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes.


3.	Institutionelle Mitglieder
„E. Institutionelle Mitglieder
14. Institutionelle Mitglieder sind in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung tätige juristische Personen, welche sich für die Zwecke der SGSPP einsetzen resp. die SGSPP finanziell und ideell unterstützen wollen. Institutionelle Mitglieder haben das Recht einen Delegierten an die Mitgliederversammlung zu entsenden, dieser hat Stimmrecht in der Mitgliederversammlung, jedoch kein (passives) Wahlrecht.“


4.	Höhe der Mitgliederbeiträge bei institutioneller Mitgliedschaft
„20. Die jährlichen Mitgliederbeiträge betragen CHF 100 für natürliche und CHF 1‘000 für juristische Personen (institutionelle Mitglieder).“


5.	Fälligkeit des Mitgliedsbeitrags
20. (...) „Sie sind bis zum 31.03. des Vereinsjahres einzuzahlen.“ 
Sie sind bis zum 31.12. des Vorjahres einzuzahlen.


6.	Mitgliedsbeitrag bei Beitritt im laufenden Jahr
20. (...) „Bei Beitritt innert 6 Monaten vor Ende des Vereinsjahres ist die Hälfte des Mitgliedsbeitrages einzuzahlen.“

[bookmark: _GoBack]02.04.2020 / Christian Imboden
